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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ( Art. 82 ff. BGG ) kann wegen
Rechtsverletzung gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG
), und kann deren Sachverhaltsfeststellung nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ). Es wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1
BGG ). Immerhin prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der
Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen,
sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht
gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu
untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen wurden ( BGE 133 II
249 E. 1.4.1 S. 254).

E. 1.1
Im Rahmen der Invaliditätsbemessung - namentlich bei der Ermittlung von
Gesundheitsschaden, Arbeitsfähigkeit und Zumutbarkeitsprofil sowie der Festsetzung der
Vergleichseinkommen - sind zwecks Abgrenzung der (für das Bundesgericht grundsätzlich
verbindlichen) Tatsachenfeststellungen vom (letztinstanzlich frei überprüfbaren)
Rechtsanwendungsakt der Vorinstanz weiterhin die kognitionsrechtlichen Grundsätze
heranzuziehen, wie sie in BGE 132 V 393 E. 3 S. 397 ff. für die ab 1. Juli bis 31. Dezember
2006 gültig gewesene Fassung von Art. 132 des nunmehr aufgehobenen OG entwickelt
wurden (vgl. ferner Urteil 8C_652/2008 vom 8. Mai 2009 E. 4, nicht publ. in: BGE 135 V
297 ).

E. 1.2
Die Feststellung des Gesundheitsschadens, d.h. die Befunderhebung, die gestützt darauf
gestellte Diagnose und die ärztliche Stellungnahme zum noch vorhandenen
Leistungsvermögen oder (bei psychischen Gesundheitsschäden) zur Verfügbarkeit von
Ressourcen der versicherten Person sowie die auf Grund der medizinischen
Untersuchungen gerichtlich konstatierte Arbeits(un)fähigkeit betreffen Tatfragen ( BGE
132 V 393 E. 3.2 S. 398), welche sich nach der dargelegten Regelung der Kognition einer
Überprüfung durch das Bundesgericht weitgehend entziehen. Die vorinstanzliche
Erkenntnis bezüglich der beiden hypothetischen Vergleichseinkommen stellt sich als
Tatfrage dar, soweit sie auf konkreter Beweiswürdigung beruht, hingegen als Rechtsfrage,
soweit sich der Entscheid nach der allgemeinen Lebenserfahrung richtet ( BGE 132 V 393
E. 3.3 S. 399 mit Hinweisen). Die Frage, ob ein leidensbedingter Abzug nach Massgabe der
Grundsätze von BGE 126 V 75 vorzunehmen sei, ist sodann rechtlicher Natur; die Höhe des



Abzugs kann demgegenüber nur im Hinblick auf Ermessensüberschreitung oder
-missbrauch als Formen rechtsfehlerhafter ( Art. 95 lit. a BGG ) Ermessensbetätigung
gerügt werden ( BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht zu Recht die Aufhebung der bisherigen
ganzen Rente per 1. Mai 2011 bestätigt hat.

E. 3
Die für die Beurteilung relevanten gesetzlichen Grundlagen und die entscheidwesentliche
Rechtsprechung wurden im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegt. Darauf ist zu
verweisen.

E. 4
Die Vorinstanz hat nach umfassender Würdigung der medizinischen Unterlagen,
insbesondere gestützt auf das polydisziplinäre Gutachten des Instituts S.________ vom 13.
Juli 2011, erkannt, dass der Beschwerdeführer spätestens ab Mai 2011 in der angestammten
oder einer anderen, dem Leiden angepassten Tätigkeit zu 80 % der Norm arbeitsfähig sei.

Die Vorbringen des Beschwerdeführers sind nicht geeignet, eine offensichtliche
Unrichtigkeit (E. 1.2 hiervor) der betreffenden Schlussfolgerungen des kantonalen Gerichts
aufzuzeigen, zumal sie sich im Wesentlichen in einer Wiederholung der schon im
erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren erhobenen und entkräfteten Rügen erschöpfen. So
hat sich das kantonale Gericht bereits einlässlich mit den Ausführungen der Gutachter, aber
auch der Einschätzung von Dr. A.________ vom 8. April 2011 auseinandergesetzt und
schlüssig dargelegt, weshalb ohne Weiterungen auf die polydisziplinär erfolgte
Einschätzung der Restarbeitsfähigkeit abgestellt werden könne. Dass den Gutachtern die
Observationsberichte vom 8. Oktober 2010 und 13. Januar 2011 vorgelegen haben, kann
keineswegs als Mangel angesehen werden, sondern gehört vielmehr zu einer umfassenden
Anamnese. Die Vorhaltung, die Ärzte hätten ihre Einschätzung in erster Linie auf die
Observationsberichte und erst in zweiter Linie auf ihre eigenen Abklärungen gestützt,
entbehrt konkreter Anhaltspunkte.

E. 5
Der Beschwerdeführer bemängelt, auch wenn neu von einer Arbeitsfähigkeit von 80 %
auszugehen sei, könne dies nicht umgehend zu einer Rentenherabsetzung oder -aufhebung
führen; ohne Wiedereingliederungsmassnahmen könne er sich in den Arbeitsmarkt nicht
integrieren.

E. 5.1
Auszugehen ist vom Grundsatz, dass aus einer medizinisch attestierten Verbesserung der
Arbeitsfähigkeit in der Regel unmittelbar auf eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit
geschlossen und damit ein entsprechender Einkommensvergleich (mit dem Ergebnis eines
tieferen Invaliditätsgrades) vorgenommen werden kann (SVR 2011 IV 30 S. 86 E. 4.1 und
4.2.2 [9C_163/2009 vom 10. September 2010]; 9C_768/2009 E. 4, zusammengefasst in
SZS 2012 S. 360 und 2011 S. 71; Urteil 9C_675/2010 vom 30. November 2010 E. 5.1 und
5.2; je mit Hinweisen). Eine Renten bestimmende Invaliditätsbemessung setzt aber auch im
Revisionsfall ( Art. 17 ATSG ) voraus, dass angezeigte Eingliederungsmassnahmen
durchgeführt worden sind. Dementsprechend ist der Eingliederungsbedarf im Falle einer



Revision oder Wiedererwägung in gleicher Weise wie im Rahmen einer erstmaligen
Invaliditätsbemessung abzuklären. Diese Praxis ist jedoch auf Sachverhalte zu beschränken,
in denen die revisions- oder wiedererwägungsweise Herabsetzung oder Aufhebung der
Invalidenrente eine versicherte Person betrifft, die das 55. Altersjahr zurückgelegt hat oder
die Rente mehr als 15 Jahre bezogen hat (SVR 2011 IV Nr. 73 S. 220 [9C_228/2010 E. 3
vom 26. April 2011]).

E. 5.2
Der Beschwerdeführer bezog im Zeitpunkt der vorgesehenen Herabsetzung der Rente per 1.
Mai 2011 seit mehr als 15 Jahren eine Invalidenrente und war 56 Jahre alt. Die Vorinstanz
hat dargelegt, dass nachdem der Versicherte bereits seit spätestens November 2009
regelmässig und selbstständige Hilfstätigkeiten in den Garagen seiner Söhne ausübe, so
insbesondere Verkaufsverhandlungen führe, es trotz des vorgeschrittenen Alters und der
Rentenbezugsdauer keiner besonderen Wiedereingliederungsmassnahmen bedürfe und
einer Selbsteingliederung nichts entgegen stehe. Zwar bestreitet der Beschwerdeführer
diese letztinstanzlichen Tatsachenfeststellungen. Diese sind indessen für das Bundesgericht
vorbehältlich offensichtlicher Unrichtigkeit bindend (E. 1.2), und eine solche ist nicht
ausgewiesen.

Die Vorinstanz durfte demnach den aus der veränderten Arbeitsfähigkeit herzuleitenden
neuen Invaliditätsgrad bestimmen, ohne dass vorgängig besondere
Eingliederungsmassnahmen anzuordnen gewesen wären.

E. 6
Der Beschwerdeführer bemängelt auch die vom kantonalen Gericht vorgenommene
Invaliditätsbemessung. Dieser liegt ein Valideneinkommen von Fr. 74'603.10 und ein
Invalidenverdienst von Fr. 48'931.60 zu Grunde, was zu einem Invaliditätsgrad von 34 %
führt.

E. 6.1
Soweit er einwenden lässt, das Einkommen, welches er ohne Gesundheitsschädigung hätte
erzielen können, sei auf mindestens Fr. 76'000.- festzusetzen, ist auf die Erwägungen im
angefochtenen Entscheid zu verweisen. Danach ist die Vorinstanz bereits zu Gunsten des
Beschwerdeführers vom zuletzt erzielten, der Nominallohnentwicklung angepassten
Verdienst von Fr. 74'603.10 ausgegangen, obwohl der damalige Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis wegen einer Sitzverlegung und damit aus invaliditätsfremden Gründen
gekündigt hatte, was ordentlicherweise zur Anwendung der in casu tiefer liegenden
Tabellenlöhne hätte führen müssen. Der festgelegte Ansatz erweist sich dergestalt jedenfalls
nicht als offensichtlich unrichtig (E.1.2). Überdies würde allein die Anhebung des
Valideneinkommens auf die geforderte Höhe noch nicht zu einem Invaliditätsgrad von
mindestens 40 % führen.

E. 6.2
Bezüglich des Invalideneinkommens kann ebenfalls auf die Erwägungen der Vorinstanz
verwiesen werden. Danach ist der hypothetische Verdienst auf der Basis eines
Durchschnittseinkommens für Männer mit einfachen und repetitiven Arbeiten zu bemessen,
wie er sich aus der schweizerischen Lohnstrukturerhebung 2010 des Bundesamtes für
Statistik ergibt. Dabei ist vom tabellarisch ausgewiesenen, um die betriebsübliche
Arbeitszeit und das Arbeitspensum des Beschwerdeführers angepassten hypothetischen



Verdienst von Fr. 48'931.60 kein invaliditätsbedingter Abzug vorzunehmen: Was die
Ausländereigenschaft anbelangt, so gehört der Beschwerdeführer - wie von der Vorinstanz
bereits dargelegt - mit der Niederlassungsbewilligung C nämlich zu einer
Ausländerkategorie, für welche der monatliche Bruttolohn im in concreto angewendeten
Anforderungsniveau 4 sogar über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der
Nationalität differenzierenden Totalwert liegen kann ( BGE 126 V 75 E. 5a/cc S. 79). Ein
Abzug lässt sich damit genau so wenig rechtfertigen wie mit dem Umstand, dass er aus
somatischen Gründen nicht uneingeschränkt einsetzbar ist, zumal sich sein Einsatzfeld nicht
einzig auf leichte Arbeiten beschränkt, mithin dem bisherigen Tätigkeitsfeld entspricht und
sich somit sein Erfahrungsschatz in mögliche neue Tätigkeiten einbringen lässt.

E. 7
Die Gerichtskosten gehen ausgangsgemäss zu Lasten des Beschwerdeführers ( Art. 66 Abs.
1 Satz 1 BGG ).
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